
Verfügungsfonds
Süchteln
Gemeinsam die Süchtelner
Innenstadt gestalten

Wie funktioniert das?
Wir empfehlen zunächst ein Gespräch mit dem In-
nenstadtmanagement, um sicherzustellen, dass 
Ihre Idee auch in das Förderprogramm passt. Dort 
können Sie anschließend auch den Antrag einrei-
chen. Dafür sind folgende Unterlagen erforderlich:

☑ Beschreibung der Maßnahme 

☑ Räumliche Zuordnung 

☑  Dauer und Zeitraum

☑ Bei Maßnahmen über 2.500 Euro: die Vorlage  
 von drei vergleichbaren Angeboten

☑ Kosten- und Finanzierungsübersicht

☑ Angaben zum Antragsteller 

Wie hoch ist die Förderung?
Bis zu 50 Prozent der geplanten Kosten können  
beantragt werden. Der Zuschuss beträgt jedoch 
höchstens 5.000 Euro. 

Wer entscheidet über den 
Antrag?
Ein ehrenamtlicher Beirat von bis zu 10 Personen, be-
stehend aus Vertretern des Einzelhandels, der Eigen-
tümer und Gastronomen sowie von Vereinen und In-
stitutionen aus Süchteln, entscheidet dreimal im Jahr 
über die eingereichten Anträge. Grundlage der Ent-
scheidung ist die am 9. April 2019 vom Rat beschlos-
sene „Richtlinie der Stadt Viersen über die Gewäh-
rung von Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds 
Süchteln innerhalb des festgelegten Fördergebietes 
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“. 

Abgabefristen und Auszahlung
Die nächsten Abgabefristen sind 

15. September 2019 
15. Januar 2020 
15. Mai 2020

Die Auszahlung erfolgt erst nach Abschluss der Maß-
nahme. Dazu muss bei der Stadt Viersen ein Verwen-
dungsnachweis mit allen Belegen zu den getätigten 
Ausgaben vorgelegt werden. 

Ansprechpartner

Innenstadtmanagement Süchteln
Herr Nils Kleemann
Tönisvorster Str. 6
41749 Viersen
Tel.: 0171 3184017
Mail: info@suechtelnbuero.de
Mehr Infos: www.vfonds.viersen.de
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Gemeinsam die 
Süchtelner Innenstadt 
gestalten.

Unter diesem Motto machen wir die City fi t für die 
Zukunft. Und Sie können mitmachen! Wie? Ganz 
einfach: Sie entwickeln eigene Ideen für Verschöne-
rungsmaßnahmen und machen daraus Ihr Projekt 
– alleine, zusammen mit Ihren Nachbarn
oder im Verbund mit Händlerkollegen. Und das 
Beste: Bis zu 50 Prozent der Kosten werden Ihnen 
aus Fördermitteln erstattet. 

Gefördert werden Aktivitäten, die das Miteinander 
stärken und die Innenstadt attraktiver machen. 
Die Bandbreite reicht von Bepfl anzungen bis zu 
Beleuchtungen, von Kunstwerken bis zu Kinder-
spielgeräten, von Müllbehältern bis zu Marketing-
aktionen. Sie sind auf den Geschmack gekommen? 
Dann lassen sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

Was für Projekte sind möglich?

Sie haben eine Idee, wie Süchteln aufgewertet wer-
den kann? Setzen Sie sie in die Tat um und bean-
tragen Sie Mittel aus dem Verfügungsfonds! Geför-
dert werden investive Maßnahmen, die Süchteln als 
Handelsstandort beleben, z.B. 

• Schaff ung von Zugängen und Verbindungen

• Beschilderungs-, Informations- und Leitsysteme

• Grün- und Blumengestaltung

• Zuschuss zur Außenmöblierung

• Gestaltung von Strom- und Schaltkästen

• Kunst im öff entlichen Raum

Geltungsbereich des Verfügungsfonds:
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